
 
 

Regierungsratsbeschluss vom 17. September 2013 

 
 Nr. 2013/1713   
 KR.Nr. I 149/2013 (VWD) 

Interpellation Fraktion CVP/EVP/glp/BDP: Amten als Gemeinderat ohne Amtsgelöbnis 

(04.09.2013)  

Stellungnahme des Regierungsrates 

  

1. Interpellationstext 

Wie aus den Medien (Solothurner Zeitung vom 28.08.2013) anhand der Ereignisse im Gemeinde-
rat Kriegstetten (Nichtvereidigung von Gemeinderatsmitgliedern und widersprüchliche Aus-
kunft durch das Amt für Gemeinden) zu vernehmen ist, scheint die Amtung als Gemeinderats-
mitglied bzw. dessen Vereidigung nicht klar geregelt zu sein. Dies kann zu schwierigen und un-
haltbaren Situationen in Gemeinden führen. 
Ich bitte deshalb den Regierungsrat mir die folgenden Fragen zu beantworten: 

1. Unter welchen Voraussetzungen darf ein gewählter Gemeinderat nicht vereidigt werden? 

2.  Ist der Gemeinderat beschlussfähig, wenn nicht alle Mitglieder vereidigt sind? Falls dies 
nicht der Fall ist: wie bleibt die Gemeinde handlungsfähig? 

3. Wer überwacht, ob in einer Gemeinde die Vereidigung der Gemeinderäte ordnungsgemäss 
durchgeführt wird? 

4. Wer trägt die Verantwortung, wenn ein nicht vereidigtes Mitglied des Gemeinderates in-
terne Informationen verwendet?  

5. Wer ist für die Vereidigung der Gemeinderäte zuständig, wenn kein Gemeindepräsident im 
Amt ist? 

6. Welche Konsequenzen ergeben sich im Fall einer verweigerten Vereidigung für a.) die nicht 
vereidigten Gemeinderäte, und b.) für denjenigen, welcher die Vereidigung verweigerte? 

7. Laut Merkblatt Gemeinden MBL-GEM vom 1.8.2005 gilt die folgende Rechtslage: 

„Nach § 116 des Gemeindegesetzes nimmt der Vorsteher…des Oberamtes den Gemeinde-
präsidenten…, diese danach den Mitgliedern und Ersatzmitgliedern der Behörden… das 
Amtsgelöbnis ab. Die Amtstätigkeit darf erst aufgenommen werden, wenn das Amtsgelöb-
nis abgelegt worden ist.“ 
Die Zeitung zitiert den Vorsteher des Amtes für Gemeinden aber mit den Worten:  Wenn 
ein Gemeinderat gewählt ist, sei er voll handlungsfähig. Das Amtsgelöbnis sei nicht kon-
stitutiv für die Ausübung des Amtes. Es solle den Amtsinhaber jedoch an seine Rechten 
und Pflichten erinnern.  
Wie soll § 116 umgesetzt werden: buchstabengetreu oder auf die „weiche“ Weise? 

8. Falls § 116 auf die „weiche“ Art umgesetzt werden kann – ist ein Amtsgelöbnis noch zeit-
gemäss? 
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2. Begründung (Vorstosstext) 

Bezüglich Dringlichkeit: Die vorliegenden Fragen bedürfen einer dringenden Klärung, da na-
mentlich die Stellungnahme in der SZ vom 28.8.2013 vom Vorsteher des Amtes  für Gemeinden 
zu erheblichen Unsicherheiten vor allem in jenen Gemeinden führt, welche die Gemeindepräsi-
dien noch nicht besetzt haben. 

3. Stellungnahme des Regierungsrates 

3.1 Vorbemerkung 

In der Praxis wird der Sinn des Amtsgelöbnisses oft bezweifelt. Neben der formalgesetzlichen 
hat das Amtsgelöbnis aber noch eine historische und eine sachliche Grundlage: 

Historisch gesehen war das Gelübde, das Gelöbnis oder der Eid die Verpflichtung des einge-
setzten Stelleninhabers, dem Lehens- oder Dienstherr - oftmals verbunden mit absolutem Ge-
horsam - treu zu dienen. Im Kanton Solothurn lässt sich das eigentliche Amtsgelübde bis ins an-
cien régime zurückverfolgen. Es war zweigeteilt: einerseits in die beschriebene Treueverpflich-
tung gegenüber der Obrigkeit, andererseits in eine Aufzählung individueller Aufgaben (Pflich-
tenheft), die der Stelleninhaber zu erfüllen hatte.  

Auch heute noch bestehen im Gemeinwesen Pflichtenhefte - oder moderner ausgedrückt - 
Funktionsbeschreibungen; noch heute wird der Beamte, die Beamtin oder das Kommissionsmit-
glied mit einseitigem Verfügungsakt eingesetzt - oder moderner ausgedrückt - gewählt. Damit 
fehlt im öffentlich-rechtlichen Beamtenverhältnis aber die ausdrückliche Treueverpflichtung des 
Stelleninhabers oder der Stelleninhaberin, wie sie im Privatrecht vertraglich festgelegt wird. Das 
Amtsgelöbnis füllt - wie seit jeher - diese Lücke. 

Sachlich nimmt das Amtsgelöbnis die Beamten, Beamtinnen oder Kommissionsmitglieder ge-
genüber den Angestellten daher verstärkt in Pflicht, ihre Aufgaben korrekt zu erfüllen. Werden 
Bestimmungen missachtet, Dienstpflichten verletzt, Schäden verursacht oder machen sich Beam-
te, Beamtinnen oder Kommissionsmitglieder strafbar, bildet das Amtsgelöbnis die Basis dafür, 
die verschärften Bestimmungen des Strafgesetzbuches (Amtsmissbrauch, Amtsgeheimnis-
verletzungen, Korruption, etc.) und die Bestimmungen des Verantwortlichkeitsgesetzes (Haf-
tung für Schaden und disziplinarische Verantwortung) rigoroser anzuwenden. 

3.2 Zu den Fragen 

3.2.1 Zu Frage 1: 

Unter welchen Voraussetzungen darf ein gewählter Gemeinderat nicht vereidigt wer-

den? 

Ein gewählter Gemeinderat muss grundsätzlich vereidigt werden. Eine Verweigerung der Ge-
löbnisabnahme ist nur ausnahmsweise angezeigt. Beispielsweise besteht die Möglichkeit, im 
Rahmen eines Disziplinarverfahrens gegen ein Behördemitglied im Interesse der Untersuchung 
eine vorläufige Amtseinstellung anzuordnen (§ 25 Abs. 5 des Gesetzes über die Haftung des 
Staates, der Gemeinden, der öffentlich-rechtlichen Körperschaften und Anstalten und die Ver-
antwortlichkeit der Behörden, Beamten und öffentlichen Angestellten und Arbeiter vom 26. Ju-
ni 1966; Verantwortlichkeitsgesetz; BGS 124.21). Unter diesem Aspekt wäre es denkbar, einem 
Behördemitglied, gegen welches ein Disziplinarverfahren hängig ist, die Gelöbnisabnahme zu 
verweigern, bis das Verfahren abgeschlossen ist. 
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Eine Verweigerung der Gelöbnisabnahme ist im weiteren beispielsweise denkbar, wenn ein ge-
wähltes Behördemitglied wegen einer zwischenzeitlich eingetretenen, dauernden Urteilsunfä-
higkeit die Handlungsfähigkeit und damit gestützt auf § 4 des Gesetzes über die politischen 
Rechte (GpR, BGS 113.111) auch von der Stimmfähigkeit ausgeschlossen werden müsste. 

3.2.2 Zu Frage 2: 

Ist der Gemeinderat beschlussfähig, wenn nicht alle Mitglieder vereidigt sind? Falls dies 

nicht der Fall ist: wie bleibt die Gemeinde handlungsfähig? 

Nach § 26 GG sind die Behörden beschlussfähig, wenn mehr als die Hälfte der Mitglieder oder 
ihrer Ersatzmitglieder, aber wenigstens 3 anwesend sind. In der Gemeindeordnung kann der 
Bruchteil heraufgesetzt werden. In Kriegstetten genügen 3 Mitglieder zur Beschlussfähigkeit. 

3.2.3 Zu Frage 3: 

Wer überwacht, ob in einer Gemeinde die Vereidigung der Gemeinderäte ordnungs-

gemäss durchgeführt wird? 

Die Gemeinden sind autonom und sind deswegen auch zur Selbstkontrolle verpflichtet. Es gibt 
daher keine systematische Überwachung seitens des Kantons. 

3.2.4 Zu Frage 4: 

Wer trägt die Verantwortung, wenn ein nicht vereidigtes Mitglied des Gemeinderates 

interne Informationen verwendet? 

Auch wenn ein Mitglied des Gemeinderates nicht vereidigt wurde, untersteht es dem Amtsge-
heimnis. Die Verletzung des Amtsgeheimnisses (Art. 320 des Schweizerischen Strafgesetzbuches 
vom 21. Dezember 1973; StGB; SR 311.0) ist von den Strafbehörden von Amtes wegen zu verfol-
gen. 

3.2.5 Zu Frage 5: 

Wer ist für die Vereidigung der Gemeinderäte zuständig, wenn kein Gemeindepräsi-

dent im Amt ist? 

Wenn kein Gemeindepräsident im Amt ist, ist für die Vereidigung der Vizegemeindepräsident 
zuständig. Wenn noch kein solcher gewählt wurde, hat der Gemeinderat einen Präsidenten ad 
interim einzusetzen. 

3.2.6 Zu Frage 6: 

Welche Konsequenzen ergeben sich im Fall einer verweigerten Vereidigung für a.) die 

nicht vereidigten Gemeinderäte, und b.) für denjenigen, welcher die Vereidigung ver-

weigerte? 

a) Nach dem Wortlaut und Sinn von § 116 GG muss des Amtsgelöbnis vom Gemeinderatsmit-
glied abgelegt werden, damit es seine Tätigkeit aufnehmen kann. So verlangt es der Wortlaut 
des Gesetzes. Ein Behördemitglied, das sich weigert, kann folglich seine Amtstätigkeit nicht auf-
nehmen. Wird nun einem gelübdewilligen Mitglied die Abnahme ohne ausreichenden Grund 
verweigert, kann es nicht sein, dass dieselbe Rechtsfolge eintritt. Man würde sonst den Wähler-
willen missachten oder der Abnahmepflichtige könnte das Aktivwerden einer ganzen Behörde 
oder wenigstens einzelner Behördemitglieder mehr oder weniger willkürlich beeinflussen, bzw. 
verhindern. Das Behördemitglied hat diesfalls die Möglichkeit, beim Gemeinderat eine Auf-
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sichtsbeschwerde einzureichen und diesem zu beantragen, den Vorsitzenden oder die Vorsit-
zende anzuweisen, das Gelöbnis abzunehmen. 

b) Gegen die Person, welche eine Gelübdeabnahme ohne ausreichenden Grund verweigert, 
kann der Gemeinderat als kommunale Aufsichtsbehörde (§ 70 Abs. 3 lit. d GG) die Weisung er-
lassen, das Gelöbnis abzunehmen und bei deren Weigerung ein aufsichtsrechtliches Verfahren 
gegen sie einleiten. 

3.2.7 Zu Frage 7: 

Laut Merkblatt Gemeinden MBL-GEM vom 1.8.2005 gilt die folgende Rechtslage: 

„Nach § 116 des Gemeindegesetzes nimmt der Vorsteher…des Oberamtes den Gemein-

depräsidenten…, diese danach den Mitgliedern und Ersatzmitgliedern der Behörden… 

das Amtsgelöbnis ab. Die Amtstätigkeit darf erst aufgenommen werden, wenn das 

Amtsgelöbnis abgelegt worden ist.“ 

Die Zeitung zitiert den Vorsteher des Amtes für Gemeinden aber mit den Worten:  

Wenn ein Gemeinderat gewählt ist, sei er voll handlungsfähig. Das Amtsgelöbnis sei 

nicht konstitutiv für die Ausübung des Amtes. Es solle den Amtsinhaber jedoch an sei-

ne Rechten und Pflichten erinnern.  

Wie soll § 116 umgesetzt werden: buchstabengetreu oder auf die „weiche“ Weise? 

Es gibt keine "weiche" Umsetzungsweise. Vielmehr besteht grundsätzlich ein Spannungsver-
hältnis zwischen der Amtsgelöbnispflicht (§ 116 Gemeindegesetz; GG, BGS 131.1) einerseits und 
dem Amtszwang (§ 115 GG) andererseits, bzw. der Verpflichtung der Wahlannahme und somit 
des Amtsantritts, welche ein Kandidat bei der Anmeldung zur Wahl erklären musste (§ 36 Abs. 2 
GpR). Die Formulierung "nicht konstitutiv“ ist im Rahmen der Medienberichterstattung zu kurz 
geraten und klammert insbesondere den Aspekt der Verpflichtung eines gewählten Behörde-
mitgliedes zur Amtsausübung aus. Mit seiner Wahl hat ein Behördemitglied einen Anspruch auf 
eine Gelöbnisabnahme. Eine Verweigerung der Gelöbnisabnahme ist, wie in der Antwort zu 
Frage 1 aufgezeigt, nur im Ausnahmefall möglich und darf nicht leichtfertig vorgenommen 
werden. Ein korrekter Vollzug der Bestimmungen zur Gelöbnisabnahme ist nach wie vor Bedin-
gung zur Aufnahme der Amtstätigkeit. Es steht aber ausser Diskussion, dass mit einer willkürli-
chen Verweigerung der Gelöbnisabnahme gewählte Behördemitglieder an der Ausübung ihres 
Amtes gehindert werden sollen. 

3.2.8 Zu Frage 8: 

Falls § 116 auf die „weiche“ Art umgesetzt werden kann – ist ein Amtsgelöbnis noch 

zeitgemäss? 

Wie in den Vorbemerkungen aufgezeigt und begründet, ist das Amtsgelöbnis nach wie vor 
zeitgemäss. § 116 GG wird nicht auf "weiche" Art umgesetzt. Ein neues Behördemitglied hat ein 
Gelübde abzulegen, damit es seine Tätigkeit aufnehmen kann. Die Abnahme darf ihm denn 
auch nicht ohne hinreichenden Grund verweigert werden. 

Andreas Eng 
Staatsschreiber 
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Verteiler 

Volkswirtschaftsdepartement (2) 
Amt für Gemeinden (3) 
Parlamentsdienste 
Traktandenliste Kantonsrat 


